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Fehlerhafte deutsche Textfassung der Anmerkung 3 im  Vorspann zur Stoffliste (An-
hang I zur RL/67/548/EWG) 
 
 
Problemstellung 
 
Während in den Textfassungen der meisten Mitgliedstaat en (z.B. England, Spanien, Frankreich, 
Niederlande, Dänemark, Finnland, Portugal und Schweden) in der o.g. Anmerkung auf „Chromat-
Ionen“ Bezug genommen wird, werden in der deutschen (und au ch in der italienischen) Fassung 
„Chromionen“ angesprochen. 
 
Schwierigkeiten bei der Beurteilung eines chromathalt igen Reinigers: 
 
Der Chromatanteil einer Zubereitung von knapp über 0, 1 % ist auf das Vorhandensein von Natri-
umchromat zurückzuführen. Natriumchromat ist in der Stof fliste aufgeführt. Die Zubereitung ist 
hiernach bei einem Chromatgehalt ≥ 0,1 % u.a. als krebserzeugend mit dem Totenkopfsymbol „T“ 
zu kennzeichnen. Als Chromanteil berechnet ergibt sich al lerdings für die gleiche Zubereitung ein 
Wert < 0,1 %. Hiernach wäre die Zubereitung nicht me hr entsprechend zu kennzeichnen.  
 
Der Hersteller beruft sich auf die deutsche Textfassung d er Richtlinie (mit dem Bezug auf den 
Chromanteil) und unterlässt die Kennzeichnung, die z.B. unter Berufung auf die englische Fas-
sung (mit dem Bezug auf den Chromatanteil) erforderli ch wäre. 
 
 
Lösungsvorschlag 
 
Bei den Kennzeichnungsrichtlinien handelt es sich um voll harmonisierte Vorschriften, die in allen 
Mitgliedsstaaten 1:1 umzusetzen sind. Bei der betreffend en Textstelle der deutschen (und auch 
der italienischen) Fassung handelt es sich offensichtlich um einen Übersetzungsfehler. Der mo-
mentane (falsche) Wortlaut kann auch aktuell  nicht als maßgebend angesehen werden. 
 
Der Fehler soll in der deutschen Fassung korrigiert wer den. 
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